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Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2010, 
des Lageberichts für die Blue Cap AG zum 30.06.2010 sowie des 
Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010

Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat 
hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; damit ist 
der Jahresabschluss festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem 
Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen.
	

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
standes für das Geschäftsjahr 2009/2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstan-
des für das Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rates für das Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen.

4.	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2010/2011 die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH Co. KG,  
Arnulfstr. 27, 80335 München, zu wählen.
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5.	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eige-
ner Aktien durch die Gesellschaft

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf-
grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis 
zu insgesamt 10% ihres Grundkapitals zu erwerben. Viele Publikums-
gesellschaften verfügen über dieses flexible Instrument. Auch die  
Aktionäre der Blue Cap AG haben von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht und in der Hauptversammlung vom 13. November 2009 die 
Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Da die Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG jedoch 
auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist, gilt diese Ermäch-
tigung nur bis zum 30. April 2011. Die Ermächtigung zum Rückerwerb 
eigener Aktien wird mithin im Laufe des Geschäftsjahres 2010/2011 
erlöschen. Der Vorstand soll deshalb erneut zum Erwerb eigener Ak-
tien ermächtigt werden:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a)	 Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis 
zum 31. Oktober 2015 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des derzei-
tigen Grundkapitals zu erwerben. Auf die hiernach erworbenen Aktien 

dürfen zusammen mit eigenen Aktien, die sich bereits im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen. 
Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehr-
mals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermäch-
tigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien 
genutzt werden. 
	 Die Ermächtigung wird zum 13. November 2010 wirksam und gilt 
bis zum 31. Oktober 2015. Die derzeit bestehende, durch die Haupt-
versammlung der Blue Cap AG am 13. November 2009 erteilte Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien wird mit Wirksamwerden der heute 
beschlossenen Ermächtigung aufgehoben und durch diese Ermächti-
gung ersetzt. 
   
b)	 Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktio-
näre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen.  
	� (1)	 Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesell-

schaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs 
für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder eines an die 
Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
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Nachfolgesystems) der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr 
als 10% über- oder unterschreiten. 

	� (2)	 Erfolgt der Erwerb über die Abgabe eines öffentlichen Kaufan-
gebots an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der angebotene 
Kaufpreis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert 
der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder eines an die Stelle des 
XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
systems) für Aktien der Gesellschaft am zweiten bis vierten Han-
delstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht 
mehr als 10% über- oder unterschreiten. Überschreitet die Zeich-
nung das Volumen des Angebots, erfolgt die Annahme nach Quo-
ten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen 
bis zu 100 angedienten Aktien je Aktionär vorgesehen werden. 

c)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung erworben 
werden, Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili
gungen daran anzubieten und die mit einem solchen Erwerb im Zu-
sammenhang stehenden Tausch- und/oder Kaufpreisverpflichtungen 

(zum Erwerbszeitpunkt oder zu einem im Kaufvertrag vereinbarten 
Zeitpunkt) und sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

d)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung erworben 
werden, einzuziehen, ohne dass die Durchführung der Einziehung ei-
nes weiteren Beschlusses der Hauptversammlung bedarf. Die Einzie-
hung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden.  
Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch ge-
macht werden.

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien ist insoweit 
ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermächti-
gung aus lit. (c) verwendet werden. 
	 Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. (c) und (d) können ganz 
oder in mehreren Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Preis, zu dem 
die Aktien der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung in lit. (c) an Dritte 
abgegeben werden, darf das nicht gewichtete arithmethische Mittel  
des Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauk-
tion im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems  
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
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Wertpapierbörse Frankfurt /Main während der letzten fünf Börsen-
tage vor dem Zeitpunkt der verbindlichen Vereinbarung mit dem Drit-
ten oder vor Fälligkeit der Kaufpreis- bzw. sonstigen Zahlungsverpflich-
tung aus einem solchen Erwerb oder Zusammenschluss um nicht mehr 
als 5% unterschreiten.

6.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmig-
ten Kapitals für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Mög-
lichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie 
über entsprechende Satzungsänderungen  

Damit Vorstand und Aufsichtsrat auch künftig in der Lage sind, ge-
nehmigtes Kapital insbesondere zum Erwerb von Unternehmen und 
Unternehmensbeteiligungen sowie zur Stärkung der Eigenmittel der 
Gesellschaft einzusetzen und um hierbei sowohl auf Bar- als auch auf 
Sachkapitalerhöhungen zurückgreifen zu können, soll in Ergänzung zu 
den derzeit bestehenden genehmigten Kapitalia gemäß § 4 Abs. 3 der 
Satzung (Genehmigtes Kapital 2007) und § 4 Abs. 4 der Satzung (Ge-
nehmigtes Kapital 2008) ein weiteres genehmigtes Kapital geschaf-
fen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
 
a)	 Der Vorstand wird bis zum 31. Oktober 2015 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch einmalige oder 
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden nennwertlosen 
Stückaktien (Stammaktien) gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen 
um bis zu Euro 750.000,00 (in Worten: Euro siebenhundertfünfzigtau-
send) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand wird fer-
ner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Ein-
zelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

b)	 Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen ganz 
oder teilweise auszuschließen: 
	 (a) 	 zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
	� (b) 	 zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb 

von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder 
anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder ei-
ner einen Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern;

	� (c) 	 wenn der Ausgabepreis der neuen Stückaktien den Börsen-
preis der Aktien der Blue Cap AG nicht wesentlich unterschreitet. 
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Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

c)	 Satzungsänderung
§ 4 der Satzung der Blue Cap AG wird um einen neu zu schaffenden 
Abs. 6 wie folgt ergänzt:
„(4)	 Der Vorstand ist bis zum 31. Oktober 2015 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch einmalige oder 
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden nennwertlo-
sen Stückaktien (Stammaktien) gegen Bareinlagen und/oder Sachein-
lagen um bis zu Euro 750.000,00 (in Worten: Euro siebenhundertfünf-
zigtausend) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). 
	 Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates darüber hi-
naus ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
ganz oder teilweise auszuschließen: 
	 (a) 	 zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
	� (b) 	 zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb 

von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder 

anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder ei-
ner einen Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern;

	� (c) 	 wenn der Ausgabepreis der neuen Stückaktien den Börsen-
preis der Aktien der Blue Cap AG nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. 
	 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-
chend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 
und, falls das genehmigte Kapital bis zum 31. Oktober 2015 nicht oder 
nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Er-
mächtigungsfrist anzupassen.“
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7.	 Beschlussfassung über Satzungsänderungen  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
§ 13 („Ort und Einberufung“) der Satzung wird um einen neuen Absatz 
4 ergänzt, der folgenden Wortlaut hat:
	� „4.	 Mitteilungen nach § 125 AktG, welche ein Kreditinstitut an die 

Aktionäre zu übermitteln hat, können auch ausschließlich auf dem 
Weg der elektronischen Kommunikation erfolgen.“

Berichte an die Hauptversammlung

1.	 Bericht des Vorstandes zu dem unter Ziffer 5 der Tagesord-
nung genannten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 4 Satz 2 in 
Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG)

Die Aktionäre der Blue Cap AG haben in der Hauptversammlung vom 
13. November 2009 zum Aktienrückkauf und zur anschließenden Veräu-
ßerung der erworbenen eigenen Aktien einen Ermächtigungsbeschluss 
gefasst, der bis zum 30. April 2011 befristet ist. Die Ermächtigung zum 
Rückerwerb eigener Aktien wird mithin im Laufe des Geschäftsjahres 
2010/2011 erlöschen. Der Vorstand soll daher erneut zum Erwerb eige
ner Aktien ermächtigt werden.
	 Mit der im Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Ermächtigung 
soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesell
schaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder ein  
öffentliches Kaufangebot bis zur Höhe von insgesamt 10% des der-
zeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.
	 Bei einem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot („Tenderver-
fahren“) kann jeder Aktionär entscheiden, wie viele Aktien und – bei 
Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis er diese anbieten 
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möchte. Übersteigt die Anzahl der zum festgesetzten Preis angebo-
tenen Aktien die Höchstmenge der von der Gesellschaft nachgefrag-
ten Aktien, ist eine Zuteilung erforderlich. Hierbei soll es möglich sein, 
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von 
Offerten bis maximal 100 Aktien vorzusehen, damit bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten gebrochene Beträge und kleine Restbe-
stände vermieden werden können und die technische Abwicklung er-
leichtert wird.
	 Die Ermächtigung unter Ziffer 5 der Tagesordnung soll es der Ge-
sellschaft unter anderem ermöglichen, eigene Aktien zu erwerben, um 
diese auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einzie-
hen zu können.
	 In der Ermächtigung wird der Gesellschaft ferner die Möglichkeit 
gegeben, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Ge-
genleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen daran anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb und 
die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der 
Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der 
Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bie-
tende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 

daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vor-
geschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festle-
gung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass 
die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Re-
gel wird  sich der Vorstand bei der Bemessung des Werts der als Ge-
genleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Blue Cap AG-
Aktie orientieren. Dabei ist eine schematische Anknüpfung an einen 
Börsenkurs nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Ver-
handlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in 
Frage zu stellen. Der Blue Cap AG steht auch das genehmigte Kapital 
für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran zur Ver-
fügung. Die Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Fi-
nanzierung solcher Transaktionen trifft der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates, wobei alleine die Interessen der Aktionäre und der 
Gesellschaft maßgeblich sind.
	 Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Aus-
nutzung der Ermächtigung unterrichten.
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2.	 Bericht des Vorstandes zu der unter Ziffer 6 der Tagesord-
nung genannten Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 
und zu der dort vorgesehenen Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss (§ 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 203 Abs. 1 
und 2 AktG)

Unter Tagesordnungspunkt 6 soll ein neues genehmigtes Kapital 2010 
von insgesamt Euro 750.000,00 im Wege der Satzungsänderung ge-
schaffen werden, das bis zum 31. Oktober 2015 befristet sein soll. Das 
neue genehmigte Kapital 2010 tritt neben die bereits bestehenden ge-
nehmigten Kapitalia 2007/I und 2008/I. Im Interesse größtmöglicher 
Flexibilität soll auch das neue genehmigte Kapital 2010 insgesamt so-
wohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung ste-
hen.
	 Die Gesellschaft als Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, sich auch 
zukünftig an Unternehmen zu beteiligen oder Unternehmen bzw. Un-
ternehmensteile zu erwerben. Dadurch soll zusätzlich der Wert der 
Aktie der Gesellschaft gesteigert werden. Um auch Eigenkapital zur 
Finanzierung einsetzen zu können, ist es notwendig, das vorgeschla-
gene genehmigte Kapital zu schaffen. Da eine Kapitalerhöhung bei ei-
ner Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in der Regel nicht 

von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmit-
telbar beschlossen werden. Vielmehr bedarf es aus diesem Grund der 
Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates schnell zurückgreifen kann.

¬	 Barkapitalerhöhung
Im Falle der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräu-
men. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnis-
ses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt 
werden können, zur Erleichterung der Abwicklung vom Bezugsrecht 
der Aktionäre auszunehmen.
	 In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals soll der Vorstand ferner gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates hinsichtlich eines Erhöhungsbetrages, der weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung 10% des vorhandenen Grundkapitals 
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übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die 
neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.
	 Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Markt-
chancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexi-
bel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch 
sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermög-
licht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern 
auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies 
führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höheren Emissions-
erlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewin-
nung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden.
	 Bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wird der 
Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie 
dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Markt-
bedingungen möglich ist. 
	 Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung 10% des bestehenden Grundkapitals überschreiten. 

Durch diese Vorgaben wird in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Regelungen den Schutzbedürfnissen der Aktionäre im Hin-
blick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rech-
nung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen 
Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßi-
gen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätz-
lich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote  
erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die 
Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstim-
mung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die 
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im Inter-
esse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 
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¬	 Sachkapitalerhöhung
Im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteile zu erwerben, 
bedarf die Gesellschaft auch der Möglichkeit, derartige Akquisitionen 
durch Aktien finanzieren zu können.
	 Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisitionswährung 
anbieten zu können, schafft einen Vorteil im Wettbewerb um inter-
essante Akquisitionsobjekte. Durch die vorgesehene Ermächtigung 
kann der Vorstand auf dem nationalen oder internationalen Markt 
rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich ansonsten bie-
tende Gelegenheiten reagieren. Um die Liquidität der Gesellschaft zu 
schonen, können oder sollen die im Rahmen der Akquisition von Un-
ternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu zahlenden Gegenleis-
tungen – insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen  
Finanzierungsstruktur – oft nicht mehr in Geld erbracht werden. Häu-
fig besteht auch der Veräußerer darauf, als Gegenleistung Aktien der 
erwerbenden Gesellschaft zu erhalten, weil dies für ihn günstiger 
sein kann.

	 Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die neuen 
Aktien gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Un-
ternehmensbeteiligungen auszugeben, soll den Vorstand in die Lage 
versetzen, eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um 
in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen 
oder Unternehmensteile, Patente, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen 
oder eine einen Betrieb bildende Gesamtheit von Wirtschaftsgüter ge-
gen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. 
	 Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 
der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser 
Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und 
damit ihrer Aktionäre liegt.
	 Der Vorstand wird über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
jeweils in der nächsten Hauptversammlung berichten.
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Teilnahmerecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts in der Hauptversammlung sind nach § 14 Abs. 1 und Abs. 2 der 
Satzung der Blue Cap AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei 
der Gesellschaft unter der nachfolgend benannten Adresse anmelden 
und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen 
Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln:

Blue Cap AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring
Fax: +49 (0) 8195-9 98 96 64

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 22. Ok-
tober 2010, 0.00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft zusam-
men mit der Anmeldung unter der vorstehend genannten Adresse 
bis spätestens Freitag, den 05. November 2010, 24.00 Uhr, zugehen.  

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der 
Textform (§ 126 b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Spra-
che abgefasst sein. 
	 Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteils-
besitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten 
für die Hauptversammlung übersandt.
	 Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bit-
ten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Ins-
titut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des 
maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das de-
potführende Institut vorgenommen. 
	 Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
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Verfahren für die Stimmabgabe  
durch Bevollmächtigte

Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, kön-
nen ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch ei-
nen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Verei-
nigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem Fall muss die 
Anmeldung unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes recht-
zeitig erfolgen.
	 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinsti-
tut, noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Ak-
tiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Ausübung 
des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Werden Vollmachten zur Stimm-
rechtsausübung an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder 
Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 Aktiengesetz) sowie Aktio-
närsvereinigungen oder Personen im Sinne § 135 Abs. 8 Aktiengesetz 
erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachter-
teilung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; sie muss zu-
dem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung ver-
bundene Erklärungen enthalten. 

	 Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden 
gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, wel-
ches die Gesellschaft hierfür bereit hält. Es befindet sich auf der Rück-
seite der Eintrittskarte, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung 
und Nachweiserbringung erhält. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als 
eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen 
zurückweisen.
	 Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann der 
Blue Cap AG an die Adresse Blue Cap AG, Investor Relations, Ludwig-
straße 11, 80539 München, bzw. per Telefax unter der Telefaxnummer 
+ 49 (0)89 2 73 72 63 – 19 oder auch elektronisch an folgende E-Mail-
Adresse übermittelt werden: hv2010@blue-cap.de  
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Stimmrechtsvertretung

Als besonderen Service bietet die Blue Cap AG ihren Aktionären an, 
sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimm-
rechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Soweit 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, 
müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimm-
rechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisun-
gen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der 
Stimme enthalten. Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechts-
vertreter sind schriftlich zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen 
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
	 Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine 
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 
	 Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein For-
mular zur Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären 
unter der Internetadresse http://www.blue-cap.de im Bereich „Investor 

Relations/Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung oder 
können direkt bei der Gesellschaft schriftlich unter der Anschrift:  
Blue Cap AG, Investor Relations, Ludwigstraße 11, 80539 München, 
bzw. per Telefax unter der Telefaxnummer + 49 (0)89 2 73 72 63 – 19 
angefordert werden. 
	 Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter sind 
bis spätestens Donnerstag, den 11. November 2009, 14.00 Uhr, – bei 
der Gesellschaft eingehend – zurückzusenden, andernfalls können 
diese nicht berücksichtigt werden.
	 Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten 
und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärs-
vertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch während der Hauptversamm-
lung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.
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Einsehbare Unterlagen 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsra-
tes jeweils für das Geschäftsjahr 2009/2010 und die Berichte des Vor-
standes zu den unter Ziffer 5 und Ziffer 6 der Tagesordnung genann-
ten Bezugsrechtsausschlüssen können im Internet unter http://www.
blue-cap.de im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ ein-
gesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversamm-
lung ausgelegt.  

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen 
(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 
Abs. 1, § 127, § 131 Aktiengesetz)

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 1 Aktien-
gesetz

Aktionäre, deren Anteil zusammen den zwanzigsten Teil des Grundka-
pitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, kön-
nen gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft 
zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis spätestens zum 18. Oktober 2010, 24.00 Uhr, zu-
gehen. 
	 Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung hinsichtlich des Min-
destaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
(einschließlich) zur Absendung der Antragstellung gehalten haben. 

Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten:

Vorstand der Blue Cap AG 
Ludwigstraße 11 
D-80539 München

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern 
sie nicht schon mit der Einberufung bekanntgemacht wurden, unver-
züglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzei-
ger bekannt gemacht. Sie werden zudem den Aktionären mitgeteilt 
und unter www.blue-cap.de im Bereich „Investor Relations/Hauptver-
sammlung“ veröffentlicht.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß 
§ 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz

Die Aktionäre können ferner der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vor-
schläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Ta-
gesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen 
mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge 
und sonstige Anfragen sind ausschließlich zu richten an:

Blue Cap AG 
- Investor Relations -  
Ludwigstraße 11 
D-80539 München 
Fax-Nr.: + 49 (0)89 2 73 72 63 – 19

Die Blue Cap AG wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vor-
standes und/oder des Aufsichtsrates zu einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge ge-
mäß § 127 Aktiengesetz einschließlich einer Begründung (diese ist bei 

Wahlvorschlägen gemäß § 127 Aktiengesetz nicht erforderlich) und ei-
ner etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter www.
blue-cap.de im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ veröf-
fentlichen, wenn sie der Blue Cap AG spätestens bis zum 28. Oktober 
2010 bis 24.00 Uhr unter der oben genannten Adresse zugehen.
	 Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn 
sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.
	 Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversamm-
lung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. 
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 
4) auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesell-
schaft zu stellen, bleibt unberührt. 



Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1  
Aktiengesetz

In der Hauptversammlung ist jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter 
auf Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurtei-
lung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vor-
standes erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-
ziehungen der Blue Cap AG zu den mit ihr verbundenen Unternehmen.  

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 Abs. 1 Aktiengesetz) und Auskunftsrechten (§ 131 Ak-
tiengesetz) der Aktionäre können im Internet unter www.blue-cap.
de im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ eingesehen 
werden.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das 
Grundkapital der Gesellschaft EUR 3.000.000,00 und ist eingeteilt in 
3.000.000 Stückaktien. Die Zahl der Aktien, die ein Stimmrecht ge-
währen, also die Gesamtzahl der Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt 
der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71 d  
AktG zuzurechnenden eigenen Aktien beträgt zu diesem Zeitpunkt 
2.938.000.000 Stückaktien.  

München, im September 2010

Blue Cap AG
Der Vorstand



| | | Anfahrt mit dem Auto 

A8 aus Richtung Stuttgart > Bis Autobahnende (München-West)  
> Kreisverkehr in die Verdistraße > Amalienburgstraße > Menzinger-
straße > Notburgastraße > Romanstraße > links in die Arnulfstraße  
> links in die Seidlstraße bis Stiglmaierplatz > rechts in die Brienner-
straße bis zum Karolinenplatz > Kreisverkehr rechts in die Max-Joseph
straße > hbw auf der rechten Straßenseite
A8 aus Richtung Salzburg > Bis Autobahnende (München-Ramers-
dorf > Rosenheimer Straße > Zweibrückenstraße > Isartorplatz rechts 
in den Thomas-Wimmer-Ring > Karl-Scharnagl-Ring > in der von-der-
Tannstraße, links in den Tunnel einfahren > Tunnelausgang links in 
den Oskar-von-Miller-Ring bis zur Briennerstraße > rechts in die Otto
straße > nächste Kreuzung rechts in die Max-Josephstraße > hbw auf 
der linken Straßenseite 
A9 aus Richtung Nürnberg > Bis Autobahnende (München-Schwa-
bing) > Schenkendorfstraße > Leopoldstraße bis zum Odeonsplatz  
> rechts in die Briennerstraße > links in die Ottostraße > nächste 
Kreuzung rechts in die Max-Josephstraße > hbw auf der linken Stra-
ßenseite 
A95 aus Richtung Garmisch-Partenkirchen > Bis Autobahnende  
> Luise-Kieselbach-Platz > links halten > Garmischer Straße - Tunnel > 
nach dem Tunnel rechts über die Donnersberger Brücke > rechts ab-
fahren auf die Arnulfstraße > links in die Seidlstraße bis Stiglmaierplatz 

> rechts in die Brienner Straße bis zum Karolinenplatz > Kreisverkehr 
rechts in die Max-Josephstraße > hbw auf der rechten Straßenseite
A96 aus Richtung Lindau > Bis Autobahnende > links halten > Gar-
mischer Straße - Tunnel > nach dem Tunnel rechts über die Donners-
berger Brücke > rechts abfahren auf die Arnulfstraße > links in die 
Seidlstraße bis Stiglmaierplatz > rechts in die Briennerstraße bis zum 
Karolinenplatz > Kreisverkehr rechts in die Max-Josephstraße > hbw 
auf der rechten Straßenseite

Parkmöglichkeiten
Das hbw verfügt über eine hauseigene Tiefgarage, die über einen Lift 
direkt und bequem vom Empfang aus zu erreichen ist. 

Parkgaragen
hbw, Max-Joseph-Straße 5 > 48 gebührenpflichtige Parkplätze
Salvatorplatz, Bahnhofsplatz 7 > 24 Stunden geöffnet
Hertie, Bahnhofsplatz 7 > 24 Stunden geöffnet
Stachus, Karlsplatz > 24 Stunden geöffnet
Operngarage, Max-Joseph-Platz 4 > 24 Stunden geöffnet
Stachus-Park-Garage, Karlsplatz 5 (Stachus) > 24 Stunden geöffnet



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Flughafen > am Flughafen München in S-Bahn Linie S1 oder S8  
einsteigen > Haltestelle Karlsplatz (Stachus) > Ausgang Prielmayer-
straße (Justizpalast)
Deutsche Bahn > Ab „München Hauptbahnhof“ in S-Bahn (Linien 1-8) 
umsteigen > Haltestelle Karlsplatz (Stachus) > Ausgang Prielmayer
straße (Justizpalast)
S-Bahn > Linien S1 bis S8 > Haltestelle Karlsplatz (Stachus) > Ausgang 
Prielmayerstraße (Justizpalast) 
U-Bahn > U1 und U2 > Haltestelle Hauptbahnhof > Weiter zu Fuß oder 
mit der S-Bahn (alle) bis Karlsplatz (Stachus) > Ausgang Lenbachplatz 
U3, U4, U5, U6 > Haltestelle Odeonsplatz > Ausgang Brienner Straße
Straßenbahn > Linien 17, 18, 20, 21 > Haltestelle Karlsplatz (Stachus) 
oder Hauptbahnhof Linie 27 > Haltestelle Ottostraße

| | |



 | | | | | | | | | | |  �Blue Cap AG 
Ludwigstraße 11 
D-80539 München 
Telefon: +49 (0) 89 2 73 72 63-0 
Telefax: +49 (0) 89 2 73 72 63-19 
office@blue-cap.de 
www.blue-cap.de


